
 

BME-Leitfaden zur Förderung  
von Weiterbildungen 

1. Weiterbildungsstipendium 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

© 2025 BME Akademie GmbH  Seite 5 von 12 

1. Weiterbildungsstipendium (ehem. Begabtenförderung Berufli-
che Bildung 

Seit 1991 unterstützt das Förderprogramm "Begabtenförderung berufliche Bildung" 
der Bundesregierung gezielt begabte junge Absolventen/Absolventinnen einer Be-
rufsausbildung in ihrer Weiterbildung, die ihre Leistungsfähigkeit und Begabung 
durch besondere Leistungen in ihrer Ausbildung und im Beruf nachgewiesen haben 
und für die Zukunft Leistungsbereitschaft im Beruf erwarten lassen. Gefördert wird 
die Teilnahme an anspruchsvollen Maßnahmen zum Erwerb beruflicher Qualifikationen, die Vorbereitung auf 
Prüfungen der beruflichen Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister/in, Techniker/in, Betriebs-wirt/in, Fachwirt/in, 
Fachkaufmann/Fachkauffrau), die Teilnahme an anspruchsvollen Bildungsmaßnahmen, die der Entwicklung 
fachübergreifender und allgemeiner beruflicher oder sozialer Kompetenzen oder der Persönlichkeitsbildung 
dienen. " 
 
Förderung: Das Weiterbildungsstipendium unterstützt junge Menschen nach dem besonders er-

folgreichen Abschluss einer Berufsausbildung bei der weiteren beruflichen Qualifizie-
rung. Mit bis zu 9.135 Euro ab Januar 2025 fördert das Stipendium fachliche Lehr-
gänge, zum Beispiel zur Technikerin, zum Handwerksmeister oder zur Fachwirtin, 
aber auch fachübergreifende Weiterbildungen, zum Beispiel EDV-Kurse oder Inten-
sivsprachkurse. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch ein berufsbegleiten-
des Studium gefördert werden 

 
Voraussetzungen:  Abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 

 Berufsabschlussprüfung mit mindestens 87 Punkten (bzw. der Durchschnittsnote 
1,9) oder  besser bestanden 

 zum Aufnahmezeitpunkt jünger als 25 Jahre 

? Wie komme ich zur Förderung? 

Sie können sich dort bewerben, wo Ihr Ausbildungsverhältnis eingetragen war, z.B. bei der Industrie- und Han-
delskammer (IHK). Die IHK ist eine der zuständigen Stellen. Sie führt das Förderprogramm im Auftrag des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung nach dessen Richtlinien durch, wählt die Stipendiaten/Stipendia-
tinnen aus, berät diese, entscheidet über die Förderfähigkeit der einzelnen Weiterbildungsmaßnahmen und 
verwaltet die Fördermittel. Antragsformulare können bei der IHK angefordert werden.  
Checkliste:  
  Weitere Informationen unter http://www.sbb-stipendien.de 

 Sprechen Sie mit Ihrer zuständigen Stelle (IHK)  
http://www.dihk.de/   Navigation: IHK-Finder 
 

 Welche BME-Weiterbildungen betrifft diese Förderung? 

  Weiterbildungslehrgang Fachwirt/in für Einkauf (IHK) 


